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Mit Beschluss vom 3. Juli 2017 erteilte die Schulpflege Fällanden dem Gemeinderat als wahllei-

tende Behörde den Auftrag, die Urnenabstimmung über die Reduktion der Schulpflege von 

sieben auf 5 Mitglieder durchzuführen. Zusätzlich wurde die Politische Gemeinde Fällanden 

beauftragt, die Abstimmungszettel sowie die Weisungsbroschüre für die Vorlage zu drucken 

sowie die Abstimmungsergebnisse zu publizieren.  

 

Mit Beschluss Nr. 191 vom 11. Juli 2017 nahm der Gemeinderat von der Aufgabendelegation 

im Sinne von § 18 des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) durch die Schulgemeinde 

Fällanden Kenntnis. 

 

Gemäss § 12 Abs. 1 lit. d) GPR ist wahlleitende Behörde für Abstimmungen in der Gemeinde 

die Gemeindevorsteherschaft. Gemäss § 57 Abs. 1 GPR werden Abstimmungen an der Urne 

von der wahlleitenden Behörde angeordnet. Der Gemeinderat legt als Termin für die Urnenab-

stimmung «Reduktion der Schulpflege» (Teilrevision der Schulgemeindeordnung) den Sonntag, 

24. September 2017, fest. 

 

Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Die Abstimmung vom 24. September 2017 betreffend die Teilrevision der Schulgemein-

deordnung, Reduktion der Mitglieder der Schulpflege, wird im Sinne von § 57 Abs. 1 

GPR angeordnet. 

 

2. Mitteilung an: 

 Schulgemeinde Fällanden 

 Gemeindepräsident, per Extranet 

 Abteilung Präsidiales; zur Publikation mit Rechtsmittelbelehrung 

 01.01. 

 01.03.20. (Hauptakten) 
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Für richtigen Protokollauszug: 

 
Anette Fahrni 

Stellvertreterin Gemeindeschreiberin 

 

 

Versand: 25. August 2017 

 


